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Uberlegungen zur Verwirklichung

der Ortsplanung im Kanton Solothurn

Auszug aus der Festschrift

500 Jahre Solothurn im Bund
Rudolf Stideli

Weite Kreise der Bevdlkerung sind
mit den Bauten Uber Boden und
mit Strassen, die in den letzten
rund anderthalb Jahrzehnten ent-
standen sind, nicht zufrieden. Sie
halten daflir, ein guter Teil dieser
Bauten und Anlagen habe auf die
Bedlrfnisse nach Wohnlichkeit,
nach Wahrung der Massstébe,
nach einer guten Gestaltung des
Raumes wenig Ricksicht genom-
men. Es wird daher verlangt, dass
flr neue Bauten Uber Boden und
fUr Strassen in Zukunft andere Kri-
terien massgebend sein sollen. Wir
sind der Uberzeugung, dass die-
sem Anliegen Rechnung getragen
werden muss, ohne dass deswe-
gen jene, die friiher unter grossem
Zeitdruck und unter wesentlich an-
deren Voraussetzungen und An-
nahmen Werke geschaffen haben,
die heute oft nicht mehr gefallen,
kritisiert werden sollten. Ohne
Zweifel kommen der Qualitat der
Siedlungsgestaltung und mit ihr
der Identitat einer Ortschaft und
dem |dentitatsvermogen ihrer Be-
volkerung immer mehr Bedeutung
zu. Dabei braucht das Gute nicht
teurer zu stehen kommen als das
weniger Gute; aber die Anforde-
rungen an das Einfihlungsvermo-
gen der Planer, der Projektieren-
den und der Ausflhrenden erho-
hen sich wesentlich. Lassen sich
diese Anforderungen erflllen, oder
werden nach wie vor flr Arbeits-
vergebungen in der Regel nahelie-
gendere Kriterien Ublich bleiben?
Oder sind schliesslich die Zielvor-
stellungen Uber die Qualitat der
Siedlungsgestaltung einerseits
und Uber das, was schon auf der
Stufe der Planung oder erst bei der
Projektierung festzulegen wére, so
wenig konkret oder gar wider-
sprichlich, dass der Wille zur bes-
seren Umweltgestaltung ein Stroh-
feuer bleibt? Wir hoffen es nicht,
auch wenn wir die Risiken nicht
verkennen konnen.

1. Richtplanung

und Nutzungsplanung

1.1 Gemass § 58 BauG legen die
kantonalen Richtplane die Grund-
zuge der kunftigen Nutzung und
Besiedlung des Kantons fest. Die
Einwohnergemeinden kdénnen ih-
rerseits Richtplane erlassen, sie
sind dazu aber nicht verpflichtet

(§8 9 Abs. 3 und 48 BauG). Tun
sie es, so bestimmen sie dadurch
die Grundzuge der klnftigen Nut-
zung und Besiedlung ihres Ge-
meindegebietes. Sollen die Ge-
meinden Richtplane aufstellen?
Wir haben den Eindruck, soweit wir
es Uberblicken konnen, dass mit
einer Antwort auf diese Frage in
verschiedenen Kantonen gerun-
gen wird. Wahrend beispielsweise
das Baugesetz des Kantons Thur-
gau die Gemeinden zur Richtpla-
nung verpflichtet (§ 13 lit c), hatte
die von der Berner Regierung in
der Zwischenzeit zurlickgezogene
Vernehmlassungsvorlage vom 31.
Januar 1980 zu einem neuen Pla-
nungs- und Baugesetz es den Ge-
meinden anheim gestellt, Richtpla-
ne «entsprechend ihren Bedurfnis-
sen» zu erlassen (Art. 19 der Vor-
lage).

1.2 Der Erlass kantonaler Richtpla-
ne wird sowohl vom kantonalen
Baugesetz (§§ 58 ff.) als auch vom
RPG (Art. 6 ff.) vorgeschrieben
(siehe die Schrift des Eidgendssi-
schen Justiz- und Polizeideparte-
ments vom Oktober 1979 Uber
«Der Richtplan nach dem Bundes-
gesetz Uber die Raumplanung»).
Man wird zu Uberlegen haben, ob
der bundesrechtlich vorgeschrie-
bene Mindestinhalt der Richtplane
nicht weiter geht als der Inhalt der
kantonalen Richtplane gemass
§ 58 BauG. Da sich das Bundes-
recht nur mit den kantonalen, nicht
aber mit allfalligen gemeindlichen
Richtplanen befasst, haben wir hier
diese Frage nicht weiter zu prufen.
Flr uns genlgt es festzuhalten,
dass flr die kantonalen Richtplane
in der Regel ein grosser Massstab
gewahlt und auf parzellenscharfe
Festlegungen verzichtet werden
sollte. Sonst besteht das Risiko,
dass Richtplane uber die in § 58
BauG enthaltene Verpflichtung
hinausgingen, die Grundzuge der
kinftigen Nutzung und Besiede-
lung des Kantons festzulegen. Ge-
rade diese Beschrankung auf die
grossen Linien bildet unseres
Erachtens eine wesentliche Vor-
aussetzung, dass die Gemeinden
von sich aus oder auf die Einla-
dung der Regierung hin rasch
Uberprufen, ob die geltenden Orts-
planungen den gewandelten Auf-
fassungen Uber die Gestaltung
noch entsprechen. Es geht unse-
res Erachtens nicht an, mit der
Ortsplanung gemass §§ 9 ff. BauG

zuzuwarten, bis die kantonale
Richtplanung vorliegt. Ob eine ge-
meindliche Richtplanung der Nut-
zungsplanung mit den zugehori-
gen Vorschriften vorausgehen soll-
te, lasst sich wohl kaum fir alle
Gemeinden gleich beantworten.
Entscheidend scheint uns zu sein,
dass in den Gemeinden nicht wei-
terhin Uberholte Vorstellungen die
rechtliche Grundlage fir neue
Uberbauungen bilden. In diesem
Zusammenhang wird wohl zu
Uberlegen sein, ob Rick- oder Ab-
zonungen vorzunehmen sind und
welche Massnahmen fir den Na-
tur- und Heimatschutz zu treffen
sind. Wir befassen uns damit hier
nicht, sondern verweisen auf die
Ausflihrungen dazu im Téatigkeits-
bericht 1980 der Schweizerischen
Vereinigung flr Landesplanung.

2. Die Zulassigkeit

von Plandnderungen

2.1 Die Bundesgerichtspraxis lasst
Planédnderungen zu, aber je neuer
ein Plan ist, um so mehr darf mit
seiner Bestandigkeit gerechnet
werden, und je einschneidender
sich die beabsichtigte Anderung
auswirkt, um so gewichtiger mus-
sen die Grunde sein, die flr die
Plananderung sprechen (BGE 102
la 331 ff., insbesondere S. 338 E.
3d). Jede Plandnderung muss auf
einer mit der Eigentumsgarantie zu
vereinbarenden Interessenabwa-
gung beruhen, wobei das Vertrau-
en, das der Grundeigentimer nach
den Umstanden in die Bestandig-
keit des Planes haben durfte, in die
Interessenabwagung einzubezie-
hen ist. Kdnnen Gemeinden nicht
selbst «junge» Ortsplanungen in
einem ersten Umgang weitgehend
andern, indem sie sich auf das
Inkrafttreten des neuen Baugeset-
zes berufen? Unseres Erachtens
darf diese Frage um so eher bejaht
werden, als mit dem Inkrafttreten
des Bundesgesetzes Uber die
Raumplanung am 1. Januar 1980
Planungsgrundsatze von entschei-
dender Tragweite, insbesondere
gemass Art. 1 Abs.2 und Art. 3
RPG, neu von Bundesrechts we-
gen zu beachten sind, die in vielen
Fallen tiefgreifende Anderungen
bestehender Ortsplanungen erhei-
schen.

2.2 Die Planungsgrundsatze ent-
halten vom Bundesgesetzgeber
formulierte  Ziele, Wertungen,
Richtlinien und  Anweisungen.

«Dadurch wird das grosse Ermes-
sen der mit Planungsaufgaben be-
trauten Organe ein Stlck weit um-
schrieben, kanalisiert und einge-
schrankt. Da die materiellen
Grundsétze sich gegenseitig wi-
dersprechen konnen, miissen sie
im Einzelfall gegeneinander abge-
wogen werden, so dass schliess-
lich nur die bei dieser Abwagung
obsiegenden, aufeinander abge-
stimmten Grundsatze zur Anwen-
dung gelangen» (H. Aemisegger.
Leitfaden zum Raumplanungsge-
setz, Schriftenfolge Nr. 25 der Ver-
einigung  fur  Landesplanung,
S. 20). Rechtlich ist diesen Darle-
gungen beizupflichten.  Aber
gleichzeitig ist zu beachten, dass —
aus politischer Sicht — in Zukunft
sich Siedlungen, Bauten und Anla-
gen wirklich in die Landschaft ein-
zuordnen haben (Art. 3 Abs. 2lit. b
RPG), See- und Flussufer in aller
Regel freizuhalten und o&ffentlicher
Zugang und Begehung zu erleich-
tern sind (Art. 3 Abs. 2 lit. ¢ RPQ)
und Wohngebiete vor schadlichen
oder lastigen Einwirkungen wie
Luftverschmutzung, Larm und Er-
schitterungen  moglichst  ver-
schont werden sollen (Art. 3
Abs. 3 lit. ¢ RPG). Wir halten es
daher fir widersprichlich, wenn
weiterhin Wohnbauten an Hochlei-
stungsstrassen bewilligt werden.

Zudem hat erst kirzlich das Bun-
desgericht Gemeinden von der
Entschadigungsangst fir die Ab-
lehnung solcher Baubewilligungen
entlastet, indem es entschieden
hat, die Verweigerung einer Bau-
bewilligung fur Mehrfamilienhauser
in der Nahe einer kommenden Na-
tionalstrasse habe flr die Gemein-
de keine Entschadigungspflichten
zur Folge (siehe Schweizerisches
Zentralblatt fir Staats- und Ge-
meindeverwaltung, 81 [1980] S.
354 ff. und den Pressedienst der
Schweizerischen Vereinigung fur
Landesplanung, Nr. 213/2 vom Ok-
tober 1980). Gemeinden mit
Wohnbauzonen entlang von Hoch-
leistungsstrassen  sollten  aber
nicht nur im Einzelfall Baubewilli-
gungen nicht erteilen und damit
das Risiko von Harten schaffen,
sondern sollten rasch an die Aban-
derung solcher Ortsplanungen
herantreten. Ortsplanungen, die in
dieser oder jener Hinsicht massge-
benden Planungsgrundsitzen wi-
dersprechen, sollten ungesdumt
angepasst werden. Es empfiehlt
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sich um so mehr, damit nicht zuzu-
warten, als unter Umstanden nutz-
lose Aufwendungen eines Grund-
eigentimers fir ein Baugesuch
von der Gemeinde zu entschadi-
gen sind, wenn dieses im Zeit-
punkt der Einreichung dem gelten-
den Recht entsprochen hat (BGE
102 la 252f. E. 7). Zuerst wird
wohl sogar zu Uberlegen sein, ob
und wo der Gemeinderat in An-
wendung von §23 BauG Pla-
nungszonen erlassen sollte.

3. Planung und Verwirklichung
3.1 Gerade der Gesinnungswan-
del, der in den letzten Jahren ein-
getreten ist, hat deutlich gemacht,
auf welch grosse Schwierigkeiten
insbesondere der gestaltende Teil
der Ortsplanung stésst, wenn die
Planung nicht bald verwirklicht
wird. Es ist uns wohl bekannt, dass
dennoch Planungen auch flr einen
langer- und einen mittelfristigen
Zeithorizont aufgestellt werden
mussen und dass jede Planung
unter anderem auch im Kampf mit
der Zeit steht. Bauzonen darf ne-
ben weitgehend Uberbautem Land
nur Boden zugewiesen werden,
der voraussichtlich innert 15 Jah-
ren benotigt und erschlossen wird
(Art. 15 RPG). Schon aus dieser
Vorschrift des Bundesrechts ergibt
sich der nahe Zusammenhang zwi-
schen Ortsplanung und Verwirkli-
chung.

3.2 Immer starker wird die Ten-
denz der Planungsfachleute, sich
gegen Baubewilligungen auszu-
sprechen, die direkt gestltzt auf
einen Zonenplan erteilt werden.
Baubewilligungen sollten, so argu-
mentieren die Planungsfachleute,
in der Regel erst erteilt werden,
wenn ein Gestaltungsplan vorliegt.
Im Kanton Solothurn kénnen die
Gemeinden diese  Forderung
durchsetzen (§§ 44 ff., 23 und 137
BauG). Es dirfte wohl eher im
Einzelfall zu entscheiden sein, ob
sie dies tun sollen oder nicht. Die
Gemeinde wird die privaten Inter-
essen an einer raschen Verwirkli-
chung des Bauvorhabens und die
verschiedenen offentlichen Inter-
essen gegeneinander abzuwégen
haben (§ 4 BauG) und dabei zwei-
felsohne die Qualitait des einge-
reichten Baugesuchs mitberlck-
sichtigen. Dabei kann es durchaus
der Fall sein, dass 6ffentliche Inter-
essen an einer gentigenden Be-
schaftigung im Baugewerbe den
Ausschlag zugunsten der privaten
Anliegen geben, rasch eine Bau-
bewilligung zu erteilen und auf die
Forderung einer vorausgehenden
Gestaltungsplanung zu verzichten.
Es stellt sich daher die Frage, ob

es das Planungsinstrumentarium
nach solothurnischem Recht er-
moglicht, den Forderungen nach
einer besseren Qualitat der Sied-
lungsgestaltung zu entsprechen.

4. Die Instrumentarien einer
guten Siedlungsgestaltung

4.1 Das Bundesrecht Uberlasst es
weitgehend den Kantonen, das In-
strumentarium flr eine gute Sied-
lungsgestaltung festzulegen. Da-
bei sollte man sich vor einer For-
malisierung der Planung hlten und
sich nicht damit zufrieden geben,
dass die gesetzlichen Mdoglichkei-
ten formell ausgeschopft sind. Erst
kirzlich hatte der Verfasser dieses
Artikels in einem anderen Kanton
Gelegenheit, zu einem Quartier-
planentwurf flir eine Gruppe von
Parzellen Stellung zu nehmen, von
denen aus fiir die kinftigen Be-
wohner die Sicht auf einen wun-
derbaren See besteht. Dieser
Quartierplan  beschrankte  sich
weitgehend darauf, eine intensive
Bestrassung des Gebiets mit Bau-
linien, in einem recht weiten Ab-
stand, aber parallel zur Strasse,
und eine Baulandumlegung vorzu-
sehen, nach welcher viele einzel-
stehende Einfamilienhauser — mit
gutem Zugang zu einer neuen
Strasse — hatten gebaut werden
kénnen. Mit Sicherheit verunmog-
lichte dieser Quartierplanentwurf,
wenn er Rechtskraft erhalten soll-
te, eine zweckmassige, qualitativ
gute Uberbauung mit Charme und
leistete erst noch einer wenig er-
freulichen  Verhduselung  Vor-
schub, ohne auch nur gutgestalte-
te Reiheneinfamilienhauser zu er-
moglichen. Es ist uns bekannt,
dass mit der Orts- und Quartierpla-
nung keine gute Architektur ge-
wahrleistet werden kann. Aber
Orts- und Quartierplanungen ha-
ben die Voraussetzungen zu bil-
den, dass qualitativ hochstehende
Uberbauungen entstehen kdnnen
und Schlimmes verhindert wird.
4.2 Gemass § 26 Abs. 1 und § 29
BauG haben die Gemeinden Bau-
zonen vorzusehen und konnen
diese in verschiedene Zonen auf-
teilen, wobei sie diese namentlich
nach der Bauhdhe und der Ausn(t-
zung weiter unterteilen kdnnen.
§ 39 BauG ist wohl so auszulegen,
dass die Gemeinden in der Regel
gleichzeitig mit dem Zonenplan
den Erschliessungsplan aufstellen
und in diesem unter anderem Bau-
linien bestimmen. Werden Bauli-
nien festgelegt, bevor die Uber-
bauung der dadurch zu erschlies-
senden Parzellen wenigstens im
Konzept feststeht, so besteht das
Risiko, ein kaum erwiinschtes Pra-

judiz der Monotonie hinsichtlich
der Stellung der zukinftigen Ge-
baude zu schaffen. Fur besonders
gross halten wir diese Gefahr,
wenn auch schon fur Quartier-
strassen, das heisst fur Anlagen
der Feinerschliessung, zum voraus
Baulinien festgelegt werden (§ 39
Abs. 2 lit. d). Diesen Risiken kann
begegnet werden, wenn in Gestal-
tungsplanen — allenfalls zusammen
mit Sonderbauvorschriften — Bauli-
nien «massgeschneidert» — wohl
zu einem guten Teil in Abweichung
von den Baulinien gemass Zonen-
plan — neu bestimmt werden
(§§ 44 f. BauG). Aus sachlichen
Grinden musste dann aber der
Gestaltungsplan die Regel bilden,
damit eine Baubewilligung erteilt
werden kann. Ginge man damit
aus Grinden, auf die wir schon

hingewiesen haben, nicht zu weit?
Wir haben uns daher uberlegt, ob
nicht den Zielsetzungen einer gu-
ten, harmonischen Siedlungsge-
staltung eher Rechnung getragen
werden konnte, wenn man sich im
Zeitpunkt der Zonenplanung dar-
auf beschranken kénnte, einen Er-
schliessungsrichtplan aufzustellen
und die Richtplane erst nach und
nach vor der Ausflihrung von Er-
schliessungsanlagen in Erschlies-
sungsplane auf der Stufe der Nut-
zungsplane zu «giessen». Es war
uns nicht moglich, naher abzukla-
ren, ob gewichtige Einwande ge-
gen diese Uberlegungen beste-
hen. Wichtig scheint uns, das Pla-
nungsinstrumentarium so anzu-
wenden, dass es zu den bestmogli-
chen Ergebnissen fiihrt.

Unsere Magnesiumanoden,

Erzeugnisse fortgeschrittener Entwicklung,
schitzen jetzt noch besser
gegen Rostschdden in allen
aus Stahl gefertigten Warmwasserspeichern,
Tanks und eingegrabenen Rohrleitungen.
Ihr Spezialist in Europa:

MIMETA S.A.

54, avenue de Béthusy, Case postale 202 — CH 1000 Lausanne 12
Tél. (021) 33 45 51 /52 — Télex 24 808
Allein-Vertriebsfirma von
S.A. pour la fabrication du magnesium CH 1920 Martigny 2

plan10 1982

_VLP-NACHRICHTEN

37




	Überlegungen zur Verwirklichung der Ortsplanung im Kanton Solothurn

